Kooperationsfragen Ärzte und Krankenpflege

Anlässlich von Diskussionen im Anschluss an Vorträgen zum Medizinrecht in österreichischen Krankenanstalten wurden die Unsicherheiten über grundlegende Rechtsfragen des Berufsrechts bei Ärzten und Krankenpflege so offenkundig, dass die Österreichische Gesellschaft für Medizinrecht eine, im Rahmen von Experten abgestimmte Stellungnahme in der ÖKZ 04 und 07/08-2004 veröffentlicht hat. Daraufhin wurde eine Vielfalt von Beispielen an die Österreichische Gesellschaft für Medizinrecht herangetragen, die zeigen, wie groß die allgemeine Verunsicherung ist. Eine Auswahl dieser Anfragen wird nachfolgend beispielsweise angeführt und aus medizinrechtlicher Sicht behandelt.
I. Fallbeispiele

1.
Der Leiter einer Abteilung hat sich beklagt, dass in der Ambulanz, bei Dienstschluss um 16.00 Uhr, wenn noch Patienten behandelt werden müssen, der Pflegedienst die Arbeit mit dem Hinweis beendet, die noch anfallenden Arbeiten des Pflegedienstes können ja auch die Ärzte durchführen. 

2. 
In einem Krankenhaus hat eine Ärztin einer DGKS eine Anordnung aus dem Bereich der mitverantwortlichen Tätigkeiten gegeben. Vor der Patientin lehnte die DGKS dies ab, weil die Pflegedienstleitung dies verboten hätte. Nach längerer Diskussion vor der Patientin führte die Schwester diese Anordnung mit dem Hinweis „dir zuliebe“ aus. Als dies der Pflegedienstleitung bekannt wurde, drohte die Pflegedienstleitung im Wiederholungsfalle die Entlassung an.
3. 
In einem Krankenhaus musste ein Arzt dringend selbst in ärztliche Behandlung und hat dem Pflegepersonal für die Zeit seiner Abwesenheit von der Abteilung die Durchführung von Infusionen angeordnet. Diese wurden jedoch unter Hinweis auf eine Untersagung der Pflegedienstleitung nicht ausgeführt. An diesem Tag wurde den Patienten keine Infusionen verabreicht.

4*. 
In einem Krankenhaus haben sich die Angehörigen des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes geweigert, telefonische Anordnungen des Arztes durchzuführen.

5*. 
Auf einer Herzstation, zu der Patienten mit ärztlichen Verdachtsdiagnosen zugewiesen wurden, wurden obwohl vom Abteilungsleiter diagnosenbezogene Befundungsschematas vorgegeben wurden, die Umsetzung mit der Meinung verweigert, diese Patienten müssten vorerst einem Arzt vorgestellt werden. 
6*.  
Eine radiologisch-technische Assistentin hat beim Setzen eines Herzkatheters die Befolgung der Anordnung des Arztes der zu diesem Zeitpunkt keine freie Hand hat, ein Kontrastmittel zu spritzen, abgelehnt. Wertvolle Zeit ist dadurch vergangen, weil eine DGKS herbei geholt werden musste.



_______________________
*) Diese Fragestellungen erfolgten in einer gemeinsamen Diskussionsveranstaltung in einem Wiener Krankenhaus, nachdem einige Tage vorher ein Vortrag zum Thema „Pflegerecht“ gehalten wurde, der eine große Verunsicherung bei Ärzten und Pflegedienst hinterließ. Wiedergegeben werden die Fragestellungen, die vom Autor und von einem Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen beantwortet wurden. Die Referentin des vorangegangenen Vortrages war zu dieser Diskussionsrunde eingeladen, ist jedoch nicht erschienen.

7. In einem Krankenhaus hat die Pflegedienstleitung angeordnet, dass alle urethralen Katheter nur von gleichgeschlechtlichem Pflegepersonal gesetzt werden dürfen. Für den Fall, dass keine gleichgeschlechtliche Pflegeperson anwesend ist, sei ein Arzt bzw. eine Ärztin zu rufen um den Katheter zu setzen (Katheter setzen ist ein mitveranwortlicher Aufgabenbereich des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes), obwohl der Primarius ausdrücklich erklärt hat, dass ein Ziel der ärztlichen Behandlung sei, den Querschnittgelähmten die Scheu im Intimbereich zu nehmen.


8. In einzelnen Abteilungen von Krankenanstalten wird Turnusärzten aufgetragen, Infusionen auch bei liegendem Gefäßzugang zu setzen, weil sich Angehörige der DGKS weigern, diese Aufgaben durchzuführen. Die Infusionen werden zumeist zu Zeiten verabreicht, in denen die Morgenbesprechung bzw. die Visiten erfolgen. 


II. 
Weisung – Delegation - Anordnung

Vorausgeschickt werden muss, dass die geschilderten Probleme, wenn sie auch wiederholt in einzelnen Krankenanstalten bzw. einzelnen Abteilungen auftreten, Einzelfälle sind. Auch scheint es nicht sehr glaubhaft, dass immer, wie behauptet wird, die Pflegedienstleitungen derartige Weisungen gegeben haben, weil in diesen Krankenanstalten meist nur auf einer Abteilung die Infusionen durch den gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienst nicht durchgeführt werden, in den anderen jedoch schon.

Vor allem dürften aber diese Rechtsunsicherheiten auf unrichtige, zum Teil synonyme Verwendungen der Begriffe „Weisung – Delegation – Anordnung“ zurückzuführen sein. Daher werden diese nachstehend kurz erläutert: 

1. Weisung:
“Weisung“ ist ein arbeits 1)- und dienstrechtlicher 2) Begriff. So sind vom Arbeitnehmer die arbeitsbezogenen Anweisungen des Arbeitgebers zu befolgen, wenn sie durch den Gegenstand der Arbeitsleistung gerechtfertigt sind. Dabei ist eine Arbeitgeberweisung dann als gerechtfertigt anzusehen, wenn sie sich zum einem, innerhalb der Grenzen der vertraglich übernommen Arbeitspflicht3) hält und zum anderen, die Bestimmung der konkreten Arbeitspflicht und das Verhalten des Arbeitsnehmers (Bindung an die Ordnungsvorschriften des Dienstgebers über Arbeitsort, Arbeitszeit, arbeitsbezogenes Verhalten, persönliche Arbeitspflicht und darauf bezogene Weisungs- und Kontrollbefugnis) zum Gegenstand hat.4) Weiters ist der Arbeitgeber bei der Ausübung seiner Weisungsbefugnis – entsprechend der ihm auferlegten Fürsorgepflicht - dazu verhalten, auf die Interessen der Arbeitnehmer Rücksicht zu nehmen. 5)  


______________________
1) bei privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen

2) bei öffentlich rechtlichen Dienstverhältnissen
3) Jud/Radner/Hauser, Arbeitsrecht 120 
4) Radner, Sozialversicherungsrecht kurz gefasst, S. 73

5) Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht 280



Dies bedeutet, der Arbeitgeber kann Weisungen vor allem im administrativen Bereich erteilen und innerhalb der arbeitsvertraglichen und gesetzlichen Grenzen Arbeitsfelder, Arbeitszeiten sowie etwa die Form, wie eine Dokumentation zu erfolgen hat, welche Formulare verwendet werden und wie Arbeitsabläufe zu erfolgen haben, festlegen. Sein Weisungsrecht stößt überdies bei der persönlichen Verantwortlichkeit des Arbeitsnehmers an seine Grenzen, falls der Arbeitnehmer durch die Befolgung der Weisung persönlich zivil- und strafrechtlich verantwortlich ist. Einem Arzt kann seine essentielle ärztliche Tätigkeit, wie die Anordnungsverantwortung ebenso wenig eingeschränkt werden, wie die Durchführungsverantwortung des gehobenen Pflegedienstes.

2. Delegation:
Unter Delegation ist die Übertragung von Kompetenzen, die Kraft Gesetzes einer Berufsgruppe vorbehalten sind, auf eine andere;  so z.B. die Delegation an die Angehörigen des gehobenen Pflegedienstes, eine Infusion bei nichtliegendem Gefäßzugang zu verabreichen; dies ist eine rein ärztliche Tätigkeit. Eine Delegation kann nur an eine bestimmte Person erfolgen; die Person, an die die Delegation erfolgt, kann diese jedoch ablehnen.

Die Gesamtverantwortung insbesondere bezüglich der Auswahl der Person verbleibt beim delegierenden Arzt. Die Person, der eine Tätigkeit delegiert wird, ist nur dann haftbar, wenn sie die persönlich treffende Sorgfaltspflicht verletzt. Eine Delegation ist in bestimmten Fällen auch an medizinische Laien möglich. Die jüngsten Novellen zum Ärztegesetz und zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz haben diesbezüglich sehr deutliche Klarstellungen vorgenommen. Weiters ist wichtig, dass eine Person an die eine Tätigkeit delegiert wurde, diese nicht weiter delegieren darf.

3. Anordnung:
Eine Anordnungsverantwortung im Sinne des § 15 GuKG ist ein wesentlicher Teil der ärztlichen Tätigkeit, die einem Arzt auch nicht durch Weisung abgesprochen werden kann, da sie für die Umsetzung seiner ärztlichen Tätigkeit essentiell ist.

Der Tätigkeitsbereich des gehobenen Pflegedienstes am Patienten wird in den
§§ 14 und 15 GuKG definiert. Die Pflegemaßnahmen gemäß § 14 GuKG müssen aus eigenem wahrgenommen werden, die des § 15 GuKG nur dann, wenn dies ein Arzt anordnet. Eine ärztliche Anordnung ist allgemein an den Pflegedienst gerichtet und nicht notwendigerweise an bestimmte Personen. Sie müssen also von jenen Angehörigen des gehobenen Pflegedienstes wahrgenommen werden, die für diesen Arbeitsbereich jeweils eingeteilt worden sind. Dies ist der Unterschied zur Delegation, mit der nur eine bestimmte Person beauftragt wird.

So wie der Arzt für den gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienst Anordnungen trifft, kann dieser Anordnungen gegenüber dem Pflegehilfsdienst treffen. Aufgrund der jüngsten Novelle zum GuKG sind die Angehörigen des gehobenen Pflegedienstes ermächtigt, jene Tätigkeiten des mitverantwortlichen Bereiches (§15 GuKG), sofern diese Tätigkeiten von einem Arzt angeordnet worden sind, an Krankenpflegeschülerinnen zu delegieren. Hiermit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die Tätigkeitsbereiche des mitverantwortlichen Bereiches nicht eine Delegation ärztlicher Tätigkeiten an den gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes darstellen, sondern in den originären Zuständigkeitsbereich des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes fallen. Diese sind Pflegekompetenzen sui generis, sonst könnten diese nicht an Pflegeschülerinnen delegiert werden. Eine Delegation an Pflegeschülerinnen ist insbesondere aufgrund der Ausbildungsordnung zum GuKG erforderlich, weil diese den gesamten Tätigkeitsbereich des GuKG im Rahmen ihrer Ausbildung wahrzunehmen haben. (Was nicht möglich wäre, wenn die Pflegedienstleitung Verbote, z.B. Infusionen zu setzen, aussprechen könnte)


IÍI.
Rechtliche Beurteilung dieser Fälle

zu 1. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat das Wesen einer Krankenanstalt als anstaltsmäßige Organisation charakterisiert, die ein Zusammenwirken persönlicher und sachlicher Momente verlangt, wozu insbesondere die dauernde Beschäftigung von Ärzten und nichtärztlichem Personal gehört (z.B. KRSlg. 463). Nach den Krankenanstaltengesetzen dürfen nur, die nach den jeweiligen Berufsgesetzen berechtigten Personen in Krankenanstalten tätig werden. Daraus folgt, dass so lange die Betriebstätigkeit der Krankenanstalt ausgeübt wird, alle Mitarbeiter, die für die Aufrechterhaltung des medizinischen Dienstes erforderlich sind, anwesend sein müssen. Der Primarius einer Abteilung ist für die Qualität der medizinischen Behandlung (z.B. § 12 Abs 3 Wr. KAG, § 14 Abs 2 u. 3 OÖ KAG) - einschließlich des Pflegedienstes seiner Abteilung – verantwortlich und hat daher das Recht und die Verpflichtung im Bedarfsfall das entsprechende Personal anzufordern. Der § 8 KA-AZG sieht sogar diesbezügliche Ausnahmebestimmungen vor.

zu 2. 
Abgesehen davon, dass solche Diskussionen keinesfalls vor den Patienten ausgetragen werden dürfen, kann eine Pflegedienstleitung einer eigenverantwortlich tätigen DGKS nicht Tätigkeiten verbieten, die ihrem Berufsbild entsprechen und dienstlich notwendig sind. Damit würde unter anderem auch in den Arbeitsbereich der Ärzte eingegriffen werden, denen die Pflegedienstleitung keine Weisungen oder Anordnungen erteilen kann. Der Verantwortungsbereich einer DGKS umfasst den sogenannten eigenverantwortlichen Bereich der Pflege, den sie von sich aus wahrnehmen müssen und den mitverantwortlichen Bereich, den sie dann verpflichtend wahrzunehmen haben, wenn dies ein Arzt anordnet.

zu 3.
Das Setzen von Infusionen bei liegendem Gefäßzugang ist ein Teil des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches der DGKS, bei denen der Arzt die Anordnungs- und die DGKS die Durchführungsverantwortung haben. Wenn bei einer Weigerung des Pflegedienstes solche Infusionen zu verabreichen der Heilungsverlauf dadurch beeinträchtigt wird oder Schmerzen nicht gelindert werden, ist dies einer Körperverletzung durch Unterlassung gleichzustellen und erhält damit eine strafrechtliche Dimension. Daher sind schon alleine deswegen allfällige derartige Weisungen von Vorgesetzten nicht Folge zu leisten. Die Angehörigen des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes sind für ihr Handeln bzw. Unterlassen strafrechtlich selbst voll verantwortlich und können sich nicht auf eine Weisung berufen.

zu 4. 
Fernmündliche Anordnungen sind mündliche Anordnungen. Unter der Voraussetzung, dass dem Arzt und der Krankenschwester deren gegenseitige Identität bekannt ist und auch der Arzt den Patienten und den Therapieverlauf kennt, sind auch telefonische Anordnungen rechtlich zulässig. Eine schriftliche Bestätigung hat in der Regel binnen 24 Stunden zu erfolgen. Ein Arzt kann sich auf die telefonische Schilderung eines qualifizierten Angehörigen des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes über den Gesundheitszustand des Patienten verlassen und aufgrund dessen auch fernmündlich im Rahmen der bisher festgelegten Therapie Anordnungen treffen.

zu 5. 
Der Leiter einer Abteilung kann einem Angehörigen des gehoben Gesundheits- und Krankenpflegedienstes die Einholung von Vorbefundungen nach seinen schriftlichen Vorgaben delegieren. Einerseits weil eine bereits diagnosebezogene Zuweisung anderer Ärzte vorliegt und andererseits einer erfahrenen DGKS zuzumuten ist, die fachliche Zuordnung nach den Vorgaben des Abteilungsleiters treffen zu können. Jede andere Form würde den Therapieverlauf verzögern, wäre allenfalls insbesondere auf einer Herzstation mit schweren Gesundheitsfolgen verbunden, würde den Organisationsablauf verzögern und erhöhtes ärztliches Personal erfordern. Auch ginge sehr wertvolle Zeit verloren, wenn für die Festlegung der Routinebefundung jeder Patient vorerst einem Arzt vorgestellt werden müsste. Bei einer Delegation von Befundungsschematas an Angehörige der DGKS wird wertvolle Zeit dadurch gewonnen, dass bereits bei der erstmaligen Vorstellung des Patienten der Arzt über die erforderlichen Befunde verfügt und die Behandlung viel früher einsetzen kann. Außerdem werden Reibungsverluste und der Bedarf an zusätzlichen Ärzten und Pflegepersonals vermieden.

zu 6. 
Mit 1.1.2004 wurde durch eine Gesetzesänderung ausdrücklich festgelegt, dass radiologisch-technische Assistentinnen auf Anordnung des Arztes Kontrastmittel spritzen dürfen. Vor diesem Zeitpunkt war es im Rahmen der Delegation oder der ärztlichen Hilfeleistung gemäß § 49 Ärztegesetz möglich. Im gegenständlichen Fall war durch eine spontane Weigerung der radiologisch-technischen Assistentin eine Riskenerhöhung im Rahmen der Herzkatheteruntersuchung gegeben.

zu 7. 
Es ist rechtswidrig und somit nicht statthaft eine derartige Anordnung zu treffen. Die Weisung, dass in solchen Fällen Ärzte geholt werden und dann bei Männern auch Ärztinnen den Katheter setzen und umgekehrt, steht einer Pflegedienstleitung nicht zu. Vor allem auch deswegen nicht, weil der ärztliche Leiter als essentiellen Behandlungsinhalt das Ziel gesetzt hat, Patienten die Scheu vor dem Eindringen in den Intimsbereich der Querschnittgelähmten zu nehmen. Querschnittgelähmte Personen müssen ja auch von Kot und anderem gereinigt werden. Es wird dadurch bewusst einem medizinischen Behandlungsziel durch die Pflegedienstleistung entgegengewirkt. Das Setzen von urethralen Kathetern ist ein Teil des mitverantwortlichen Bereiches des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes für die, dieser dann die Durchführungsverantwortung hat, wenn eine ärztliche Anordnung vorliegt. Eine Weigerung der Durchführung durch den gehobenen Pflegedienst stellt eine schwerwiegende Verletzung der Berufspflichten dar. Wenn dem Patienten dadurch unnötige Schmerzen bereitet werden, ist dies einer Körperverletzung gleichzusetzen. Die Weigerung erhält dadurch auch eine strafrechtliche Dimension. Anders verhält es sich, wenn der Patient von sich aus eine anders geschlechtliche Pflegeperson ablehnt. Dieser Ablehnung ist jedoch nur insoweit zu entsprechen, als dies die organisatorischen Gegebenheiten zulassen
zu 8. 
Infusionen erfolgen meist in der Zeit, in denen die Morgenbesprechung und die Visite erfolgen. Die Turnusärzte müssen aber im Rahmen ihrer Ausbildung an den Visiten und den Morgenbesprechungen teilnehmen können. Die Teilnahme an diesen Besprechungen und Visiten ist ein sehr wesentlicher Bestandteil der Ausbildung der Turnusärzte. Wenn Krankenanstalten, die als Ausbildungsstätten anerkannt sind, dies nicht gewährleisten, verstoßen und verletzen sie ihre Ausbildungspflicht. Derartige Verstöße sind von den Mitgliedern der Ausbildungskommission der Ärztekammer wahrzunehmen und könnten die Anerkennung als Ausbildungsstätte in Frage stellen. Vor allem aber erfordert die Fürsorgepflicht des Dienstgebers, den Zugang zu den wesentlichen Ausbildungsinhalten sicher zu stellen.


IV 
Schlussfolgerungen
Wesentlich ist, dass die Pflegedienstleitung dem gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienst und schon gar nicht den Ärzten keine Weisungen erteilen kann, die in ihrem und dem fachlichen Tätigkeitsbereich eingreifen. Für die ordnungsgemäße gesamte medizinische Behandlung der Patienten ist der jeweilige ärztliche Abteilungsleiter verantwortlich. Der Abteilungsleiter hat gegebenenfalls dem gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegepersonal die Anordnung schriftlich zu geben und dies der ärztlichen Direktion mitzuteilen, die dann im Rahmen der kollegialen Führung für eine einvernehmliche Lösung zu sorgen hat. Kollegial heißt, dass jeder für seinen Bereich eigenverantwortlich ist und niemand auch nicht die kollegiale Führung eine Entscheidung treffen kann, die den Verantwortungsbereich eines anderen Mitglieds der kollegialen Führung beeinträchtigt. (z.B. § 11 Wr. KAG)
Daraus ergibt sich, dass eine Pflegedienstleitung aus zweierlei Gründen, z.B. das Verabreichen von Infusionen bei liegendem Gefäßzugang, per Weisung nicht verbieten kann: weil dann sowohl in die persönliche Verantwortung des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes als auch in den Bereich des ärztlichen Dienstes eingegriffen werden würde.


Gegebenenfalls ist vom Rechtsträger der Krankenanstalten als Dienstgeber allenfalls auch disziplinär, wie Mazal 6) ausführt, vorzugehen, weil sonst ein Organisationsverschulden vorliegen würde und den Grundlagen für die Betriebsbewilligung nicht mehr entsprochen wird. Dies wäre durch die sanitäre Aufsicht (Bezirksverwaltungsbehörde) bzw. vom Amt der jeweiligen Landesregierung wahrzunehmen.

Einige Rechtsträger von Krankenanstalten haben strikte disziplinäre Maßnahmen für den Fall von Arbeitsverweigerung in Aussicht gestellt, weil sie die Behandlungssicherheit für die Patienten und den Ruf des Krankenhauses nicht in Frage gestellt haben wollen.

______________________
6) Mazal, Kooperation im Krankenhaus, Fachliche Weisung an Ärzte und  DGKP, in: 
   Arbeitsrechtsfragen für Ärzte und kooperierende Gesundheitsberufe, Berichte der 6. und 7. Medizinrechts-Tage, Linz 2003,  Seite 14.    

   Schon der Begriff „Verantwortung“ bringt die Verpflichtung zum Ausdruck „Antwort“ geben zu müssen, wenn man  zur   

   Verantwortung gezogen wird: Autonomie in dem Sinne, tun und lassen zu können, was man subjektiv für richtig findet, ist damit 
   nicht ausgesprochen!

Im Großen und Ganzen ist aber in allen dieser angeführten Fällen die Ursache in der rechtlichen Verunsicherung, sowohl bei Ärzten als auch beim gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege zu suchen. Die Angst für Zwischenfälle haftbar gemacht zu werden, wird bedauerlicherweise noch geschürt durch die mangelnden Rechtskenntnisse des eigenen und vor allem des anderen Berufsgebietes. 
Es ist aber wichtig, diesen verantwortungsvollen Berufen durch klare gesetzliche Regelungen Rechtssicherheit für ihre Berufsausübung zu geben. Den Legisten ist dies sehr gut gelungen. Diese müssen nur richtig den Angehörigen der Gesundheitsberufe vermittelt werden. Untersuchungen im Bereich des gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienstes weisen darauf hin, dass erlittene Frustrationen wegen minderqualifizierter Arbeitsbereiche nicht selten auch den Grund für einen Arbeitsplatzwechsel bzw. ein Ausscheiden aus diesem Beruf darstellen.  Im Sinne von Mazal müsste für die Gesundheitsberufe ein „Kooperationsmodell“ verstärkt umgesetzt werden, um durch kollegiales Zusammenwirken ein optimales Arbeitsklima zugunsten aller Beteiligten einschließlich der Patienten zu schaffen.

Würde es anders sein, nämlich dass eine Berufsgruppe einseitig die Arbeitsbedingungen und -bereiche einer anderen einschränken könnte, dann müsste eigentlich vor allem das Institut der kollegialen Führung neu überdacht bzw. in Frage gestellt werden.


Die Österreichische Gesellschaft für Medizinrecht steht auch mit Informationsveranstaltungen in den einzelnen Krankenanstalten in Österreich zur Verfügung. Wenn möglich sollten dabei alle Berufsgruppen einer Krankenanstalt anwesend sein. Sollten Sie mehr Informationen benötigen, würden wir uns freuen, wenn Sie unsere Homepage besuchen: www.medizinrecht.jku.at
Prof. Dr. Alfred Radner
Österreichische Gesellschaft für Medizinrecht
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